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Kein Mensch kann das 
beim anderen sehen und verstehen, 
was er nicht selbst erlebt hat.
Hermann Hesse
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Augen: Diese Vorsorge ist wichtig
(EU-Schwerbehinderung)
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Mit dem Alter steigt das Risiko für Augenerkrankungen. Doch man kann selbst dazu beitragen, seine Augen zu schützen. Sehen ist für viele Menschen der wichtigste Sinn. Veranlagung und Alter spielen bei Augenerkrankungen eine große Rolle. Manche Risiken lassen sich jedoch selbst beeinflussen. So braucht z.B. die Netzhaut ausreichend Vitamine, Spurenelemente und Omega-3-Fettsäuren. Augenärzte rufen deshalb dazu auf, die Ernährung im Blick zu behalten. Während der graue Star sich durch eine Operation verhindern lässt, betreffen der grüne Star (Glaukom), die altersbedingte Makuladegeneration (AMD) und Netzhautschäden durch Diabetes den Sehnerv oder die Netzhaut. Laut Robert-Koch-Institut entwickeln rund 15 Prozent der Menschen mit Diabetes im Laufe ihrer Erkrankung einen Netzhautschaden (diabetische Retinopathie). Neben vorbeugenden Maßnahmen wie gesunde Ernährung oder Verzicht auf Rauchen und Alkohol sind auch Vorsorgeuntersuchungen sehr wichtig. Die Deutsche Ophthalmologische Gesellschaft (DOG) empfiehlt deshalb regelmäßige Augenuntersuchungen zur Früherkennung eines Glaukoms ab einem Alter von 40 Jahren. Von den Krankenkassen werden diese Untersuchungen nur bei Verdacht auf grünen Star bezahlt. Augenärztliche Praxen bieten die Untersuchung als individuelle Gesundheitsleistungen (Igel) an. Bei Diabetes ist eine augenärztliche Untersuchung alle ein bis zwei Jahre sinnvoll. 
Krebs: häufigste Todesursache bei Typ-2-Diabetes 
(aerzteblatt.de vom 16.05.2022)
Ärzte sollten Menschen mit Typ-2-Diabetes auf ihr erhöhtes Risiko für eine Krebserkrankung hinweisen und sie entsprechend beraten. Neben Herz-Kreislauf-Komplikationen sind zunehmend Krebserkrankungen eine Spätfolge von Diabetes. Mittlerweile seien Karzinome sogar die Haupttodesursache bei Menschen mit Diabetes Typ-2. Laut aktuellen Prognosen werden in den nächsten zehn bis 20 Jahren Übergewicht und Diabetes das Rauchen vom Platz eins der vermeidbaren Krebsursachen verdrängen. Je höher der BMI (Body-Mass-Index) und je entgleister die Stoffwechsellage, desto stärker steigt das persönliche Krebsrisiko. Viele dieser Tumoren wären laut Fachgesellschaft durch Diabetesprävention und eine optimierte Diabetesbehandlung vermeidbar. 
Schmerzmittel: Das sollten Sie bei Ibu, ASS & Co. beachten 
(Apotheken Umschau)
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Zur Behandlung von Schmerzen stehen heute mehrere Substanzklassen zur Verfügung. Damit Patient*innen bestmöglich von den Präparaten profitieren, kommt es auf den richtigen Einsatz der Wirkstoffe an. Wegen seiner guten Verträglichkeit in vielen Anwendungen wird oft Paracetamol als Ersttherapie empfohlen. Die Wirksamkeit ist allerdings individuell sehr unterschiedlich und im Allgemeinen auf eher milde Schmerzen begrenzt. Wichtig: Lebererkrankte Menschen sollten Paracetamol meiden. In direkten Vergleichsstudien ist Paracetamol z.B. Ibuprofen unterlegen. Dieser Wirkstoff gehört genau wie Acetylsalicylsäure (SSS), Diclofenac, Etoricoxib und Celecoxib zur Substanzklasse Cox-Hemmer. Cox-Hemmer hemmen das Enzym Cyclooxygenase (Cox), das an der Schmerzentstehung beteiligt ist. Primäre Anwendung sind Gelenk- und Muskelschmerzen. Diese Präparate gelten quasi als Allzweckwaffe gegen Schmerzen aufgrund von Entzündungen oder Verletzungen. Cox-Hemmer erhöhen aber auch das Risiko für Herzinfarkte, Schlaganfälle und Herzschwäche. Es wird vermutet, dass sie den Blutdruck erhöhen. Menschen mit bekannten Herz-Kreislauf-Erkrankungen oder Bluthochdruck sollten daher mit ihrer Ärztin oder ihrem Arzt besprechen, ob sie diese Gruppe von Schmerzmitteln anwenden können. Zu den Opioiden zählen Morphin und davon abgeleitete Substanzen, etwa die schwächer wirkenden Präparate Tilidin oder Tramadol oder die stärker wirkenden wie Oxycodon. Sie beeinflussen direkt die Wahrnehmung von Schmerzen. Typische Nebenwirkungen sind Verstopfung, Erbrechen oder Atemstörungen, vor allem aber Überdosierung bei Abhängigkeit. Grundsätzlich gilt: Schmerzmittel sollten so kurz wie möglich und in der niedrigsten wirksamen Dosis angewandt werden. Denn sie haben allesamt Nebenwirkungen und können mit anderen Arzneien wechselwirken. 
Dauerlärm kann Depressionen hervorrufen
(ihre vorsorge.de vom 26.04.2022)
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Lärm nervt nicht nur, sondern macht auch krank. Lärm versetzt den Körper automatisch in Alarmbereitschaft. So erhöht sich z.B. der Blutdruck und Stresshormone werden aktiviert. Wird Lärm zum Dauerzustand, können chronische Krankheiten entstehen. Neben dem Auftreten von Bluthochdruck und Herz-Kreislauf-Erkrankungen können auch Diabetes Typ 2 oder auch psychische Erkrankungen eine Folge von Dauerlärm sein. Dringt Umgebungslärm in Gefühle und Gedanken und stört den Schlaf und die Erholung, entstehen Ärger, Erschöpfung und Stresssymptome. Das fördert auf Dauer die Entstehung von Depressionen. Menschen fühlen sich vor allem durch die Belästigung durch Fluglärm, gefolgt von Straßen-, Nachbarschafts-, Industrie- und Bahnlärm gestört. Oft sei der Lärm kombiniert mit Luftverschmutzung etwa durch Feinstaub. Dieser kann im Blut Entzündungsprozesse auslösen, die mit Depressionen in Wechselwirkung stehen. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) geht sogar davon aus, dass Umgebungslärm, insbesondere Verkehrslärm in Westeuropa, jährlich für den Verlust von mehr als einer Million gesunder Lebensjahre durch Einschränkungen oder vorzeitige Sterblichkeit verantwortlich ist. 
Hypertonie: Einnahme der Tabletten am Abend bleibt in Studie ohne Vorteile
(aerzteblatt.de vom 17.10.2022)
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An britischen Hausarztpraxen waren insgesamt 21.104 ältere Hypertonie-Patienten (Durchschnittsalter 65,1 Jahre) gebeten worden, ihre Hochdruckmedikamente entweder morgens vor 10 Uhr oder abends nach 20 Uhr einzunehmen. Die TIME-Studie war eine der größten Herz-Kreislauf-Studien, die jemals durchgeführt wurden. Sie hat die Frage, ob blutdrucksenkende Medikamente morgens oder abends eingenommen werden sollten, definitiv geklärt. So war es nach 5,2 Jahren bei 362 der 10.503 abendlichen Anwender (3,4 %) und 390 der 10.601 morgendlichen Anwender (3,7 %) zu einem Herzinfarkt, Schlaganfall oder einem kardiovaskulären Todesfall gekommen. 

Menschen mit Bluthochdruck könnten demnach ihre regelmäßigen blutdrucksenkenden Medikamente zu einer Tageszeit einnehmen, die für sie bequem ist. Die Studie schließt allerdings nicht aus, dass eine abendliche Einnahme für bestimmte Personen vorteilhaft sein könnte. Als gefährdet gelten Menschen, bei denen der normale leichte Abfall des Blutdrucks in der Nacht ausbleibt oder sogar ansteigt. Da bei der Studie keine Langzeitblutdruckmessungen durchgeführt wurden, konnte diese Hypothese nicht untersucht werden. Die Deutsche Hochdruckliga (DHL) spricht von einem „klaren Ergebnis“. Die Studie unterstütze den Konsens verschiedener Hypertoniefachgesellschaften, dass die abendliche Einnahme keinen Vorteil gegenüber der morgendlichen aufweise. 
Gallenblasenentfernung: Ab 2023 Anspruch auf Zweitmeinung
(ihre vorsorge.de vom 30.12.2022)
In Deutschland wird jährlich 200.000 Menschen die Gallenblase entfernt. Das sind deutlich mehr als im europäischen Vergleich. Nicht immer muss aber eine Operation erfolgen. Denn unter bestimmten Voraussetzungen können Erkrankungen der Gallenblase auch anders behandelt werden, etwa durch Medikamente. Ist die Gallenblasenentfernung, die der Arzt vorschlägt, für mich immer sinnvoll? Um diese Frage zu klären, können Patient*innen ab dem 1. Januar 2023 eine ärztliche Zweitmeinung einholen. Die Krankenversicherung übernimmt dann die Kosten für die Beratung durch einen weiteren Arzt oder eine weitere Ärztin. Grundlage dafür ist ein Beschluss des Gemeinsamen Bundesausschusses von Ärzten, Krankenkassen und Kliniken. Einholen kann man sich die Zweitmeinung bei Fachärztinnen und -ärzten der Inneren Medizin, Gastroenterologie, Allgemeinchirurgie oder Viszeralchirurgie. Damit der jeweilige Arzt oder die Ärztin die Zweitmeinung mit der Krankenkasse abrechnen kann, muss er bzw. sie mindestens fünf Jahre im Fachgebiet in der Patientenversorgung tätig gewesen sein. 
Immer mehr Menschen leiden an Neurodermitis 
(EU-Schwerbehinderung vom 14.07.2023)
Wie aus einer Analyse des Instituts für Gesundheitssystemforschung der Krankenkasse Barmer hervorgeht, wird in Deutschland bei immer mehr Menschen Neurodermitis diagnostiziert. Bundesweit stieg die Zahl der Betroffenen von rund 7,2 Millionen im Jahr 2012 auf knapp 7,7 Millionen im Jahr 2021. Das entspricht einem Anstieg um 6,2 Prozent. Auffällig sind dabei große Unterschiede zwischen den einzelnen Bundesländern. Den größten Anstieg verzeichnet Mecklenburg-Vorpommern mit einem Plus von 16 Prozent. Den zweiten Platz belegt Berlin. Die Ursachen für den starken Anstieg in einigen Ländern müssen eingehender untersucht werden, um auslösenden Faktoren nach Möglichkeit besser im Vorfeld begegnen zu können. Laut der Barmer-Auswertung verteilen sich die Neurodermitis-Diagnosen auch stark nach Alter. Am häufigsten sind Kinder bis neun Jahre betroffen, von denen knapp 12 Prozent die Diagnose Neurodermitis erhalten. Auf sie folgt die Gruppe der 10- 19-Jährigen mit einem Anteil von 6,7 Prozent. 
Screening -Darmspiegelung: Wann ist eine Wiederholung sinnvoll?
(perspektive 2/2023)
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Wird bei einer Darmspiegelung zur Krebsfrüherkennung keine verdächtige Gewebeveränderung gefunden, dann lautet die Empfehlung, die Untersuchung nach zehn Jahren zu wiederholen. Wissenschaftler im Deutschen Krebsforschungszentrum konnten nun bestätigen, dass das Zehnjahresintervall ein hohes Maß an Sicherheit bietet. Das Risiko, innerhalb dieser Frist an Darmkrebs zu erkranken, sei sehr niedrig. Die Frist bis zur Wiederholung der Untersuchung könne an die persönlichen Risiken angepasst und insbesondere bei Frauen, deren Erstuntersuchung vor dem 60. Lebensjahr durchgeführt wurde, sogar über die Zehnjahresfrist hinweg ausgedehnt werden. Heidelberger Epidemiologen hatten die Häufigkeit von Darmkrebs und seinen Vorstufen bei 120.289 Menschen untersucht, die sich mindestens zehn Jahre nach ihrer ersten Screening-Koloskopie einer wiederholten Darmspiegelung unterzogen. Der Anteil an Personen mit Darmkrebs lag zehn Jahre nach der befundfreien Erstuntersuchung mit etwa 0,2 Prozent sehr niedrig und stieg auch bei Personen, deren Erstuntersuchung bereits 14 Jahre zurücklag, nicht wesentlich an. 
Immer mehr Behandlungen und Todesfälle wegen Alzheimer 
(aerzteblatt.de vom 19.09.2023)
Mit zunehmendem Alter steigt das Risiko, an Alzheimer zu erkranken. In Deutschland werden immer mehr Menschen mit der Diagnose „Alzheimer“ im Krankenhaus behandelt. Besonders häufig betrifft das Erkrankte im Alter im von 80 bis 84 Jahren. Die Zahl der stationären Behandlungen wegen der unheilbaren Demenzerkrankung stieg binnen 20 Jahren um 82 Prozent an. So wurden 2021 rund 18.700 Patienten wegen Alzheimer stationär in Kliniken behandelt. 2001 waren es noch 10.300 Patienten. Die Zahl der Todesfälle infolge von Alzheimer hat sich in der Zeit fast verdoppelt. Im Jahr 2021 starben in Deutschland an Alzheimer mehr als 9.200 Menschen (2001 waren es noch 4.800 Todesfälle). Das entspricht einem Anstieg um 94 Prozent. 
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Verordnung von starken Schmerzmitteln nimmt zu 
(aerzteblatt.de vom 02.06.2022)

Innerhalb der vergangenen Jahre ist die Zahl der Verordnungen von starken Schmerzmitteln in Deutschland kräftig gestiegen. Besonders bei Rückenschmerzen, Arthrose, Osteoporose oder Polyneuropathie werden immer häufiger auch Opioide eingesetzt. Die Zahl der Verschreibungen von starken Schmerzmitteln hat sich mehr als verdoppelt. Vor allem Allgemeinmediziner und Internisten verschreiben die starken Opioide. Problematisch wird es bei der Berücksichtigung der zugrunde liegenden Diagnosen. So zeigen Daten, dass starke Opioide der WHO-Stufe III bei 81 Prozent der Frauen und 78 Prozent der Männer verordnet wurden, für die keine Krebserkrankung kodiert wurde. Zudem gibt es einen Trend zur Verschreibung von Fentanylpflastern. Diese erscheinen oft harmlos, ihre starke Wirkung ist zu wenig bekannt. Der Opioidreport weist allerdings daraufhin, dass Fentanyl in seiner Wirkung 100 Mal stärker als etwa Morphin ist. Gerade Fentanyl sei laut der entsprechenden Leitlinie vor allem bei Krebspatienten mit starken Schmerzen und bei palliativen Patienten einzusetzen. Entsprechende Pflaster sollten zudem nur bei Patienten eingesetzt werden, die Probleme mit dem Schlucken haben. Ein Forschungsteam von der Universität Bremen zog trotz dieser Herausforderungen aber das Fazit, dass Deutschland zwar zu der Gruppe von Ländern mit dem höchsten Pro-Kopf-Verbrauch der stark wirkenden Schmerzmittel gehört, eine Situation wie in den USA hierzulande aber nicht zu erwarten sei. In den vereinigten Staaten von Amerika sind nach Angaben der US-amerikanischen Gesundheitsbehörde in den vergangenen beiden Jahrzehnten aufgrund einer Drogenüberdosis rund eine halbe Million Menschen gestorben. 
Viele Bürger suchen gesicherte und verständliche Gesundheitsinformationen 
(aerzteblatt.de vom 04.07.2022)

Eine Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Forsa hat ergeben, dass es für rund zwei Drittel der Befragten „eher schwierig“ oder sogar „sehr schwierig“ zu beurteilen ist, ob Gesundheitsinformationen vertrauenswürdig sind. Auch das Finden von Informationen zu Unterstützungsangeboten bei psychischen Problemen wird von knapp zwei Dritteln als „eher schwierig“ oder „sehr schwierig“ eingeschätzt. 46 Prozent der Befragten gaben an, nur schwer beurteilen zu können, wann sie eine ärztliche Zweitmeinung einholen sollten. Bei vulnerablen Gruppen ist die Schwierigkeit, gesicherte Gesundheitsinformationen zu bekommen, noch stärker ausgeprägt. So hätten Personen mit schlechterem Gesundheitszustand tendenziell häufiger Probleme bei der Beschaffung und Beurteilung gesundheitsrelevanter Informationen als der Durchschnitt. 
Patienten brauchen im Umgang mit kompliziert anzuwendenden Arzneimitteln mehr Unterstützung 
(EU-Schwerbehinderung vom 07.10.2021)

Eine Tablette schlucken ist relativ einfach. Schwieriger ist die sicherere Anwendung anderer Arzneiformen wie Inhalativa oder von Arzneimitteln, die sich Erkrankte selbst spritzen. Eine einmalige Beratung bei der Abgabe des Arzneimittels sichert auf Dauer nicht die richtige Selbstanwendung. 4 von 10 Patient*innen, die dauerhaft drei oder mehr Arzneimittel brauchen, verwenden auch Arzneimittel, die nicht geschluckt werden. Fast alle Patient*innen, die schwierige Arzneiformen verwenden, fühlen sich im Umgang mit ihren Medikamenten recht sicher. Aber bei mehr als der Hälfte von ihnen fand nie eine Überprüfung der sichereren und richtigen Anwendung durch eine medizinische oder pharmazeutische Fachkraft statt. Die Patient*innen wähnen sich teilweise in falscher Sicherheit. Nach Meinung von Experten ist hier eine bessere Unterstützung unerlässlich. Das kann nachhaltig nur funktionieren, wenn sich jemand aus dem Apothekenteam die Selbstanwendung von den Patient*innen zeigen lässt, anschließend auf mögliche Anwendungsprobleme individuell eingeht und sie behebt.         
Begleitpersonen für Patienten erhalten Krankengeld 
(Reha Treff 4/2022)

Der Allgemeine Behindertenverband in Deutschland e.V. begrüßt die Neuregelung in § 44b SGB V. Durch eine Verordnung der zuständigen Ministerien der Bundesregierung ist es ab 1. November 2022 möglich, dass Begleitpersonen von Menschen mit einer schweren körperlichen, geistigen oder seelischen Behinderung bei einem Krankenhausaufenthalt selbst Krankengeld beziehen können. Damit haben vor allem Angehörige und Bezugspersonen aus dem engsten Umfeld eines Patienten mit schwerer Erkrankung, der sich aufgrund seiner Beeinträchtigung nicht alleine in stationäre Behandlung begeben kann, Ausgleich für Verdienstausfall. Voraussetzung für den Bezug von Krankengeld als Begleitperson ist, dass man diese Begleitung als Familienmitglied oder Nahestehender, nicht aber beruflich, vornimmt. Beim Patienten müssen zudem folgende Merkmale gegeben sein:
· Er ist durch seine Behinderung während des Krankenhausaufenthaltes auf eine Bezugsperson angewiesen, die bei der Kommunikation hilft. 

· Die Begleitperson soll in die therapeutische Behandlung und/oder die nachstehende Betreuung einbezogen/eingewiesen werden. 

· Der Erkrankte braucht Begleitung, die stationäre Belastungssituation zu meistern und durch sie kooperations- und mitwirkungsfähig zu sein. 

Bisher mussten sich Begleitpersonen Urlaub nehmen und konnten nicht darauf setzen, dass sie für den Zeitraum entsprechende finanzielle Entschädigung durch Lohnersatz bekommen. 
BZgA veröffentlicht Entscheidungshilfe für Organspende
(aerzteblatt.de vom 19.10.2022)
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Die bewusste Entscheidung für eine Organspende fällt vielen Menschen nicht leicht. Wer unsicher ist, ob er nach seinem Tod seine Organe für andere Menschen zur Verfügung stellen will, für den hat die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) eine neue Entscheidungshilfe veröffentlicht. Die Broschüre “Entscheidungshilfe Organ- und Gewebespende“ soll helfen, die eigenen Bedürfnisse und Einstellungen hinsichtlich Organ- und Gewebespende zu erkennen und für sich zu bewerten. Aktuelle BZgA-Studiendaten zeigten, dass 36 Prozent der Befragten zwischen 14 und 75 Jahren noch keine Entscheidung zur Organ- und Gewebespende getroffen haben. Hauptgrund für die fehlende Entscheidung ist demnach, dass sich die Menschen bisher nicht oder nur wenig mit dem Thema auseinandersetzen. Bei der Entscheidung gibt es kein richtig oder falsch. Meist stellt sich die Frage nach einer Organ- und Gewebespende sehr plötzlich. Ohne eine zuvor getroffene Entscheidung müssen Angehörige über eine mögliche Spende entscheiden. Für die Angehörigen eine belastende und oftmals überfordernde Situation. Wäre die Entscheidung schon zu Lebzeiten getroffen worden, wäre das für die Angehörigen eine erhebliche Entlastung. 
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Männer und Frauen leiden anders
(forum das Magazin des MD 2 2022)

Manche Krankheiten treffen Frauen häufiger oder anders als Männer. Jahrhundertelang hat sich die Medizin nicht darum gekümmert, dass und warum Frauen anders krank werden als Männer. Erst seit Ende der 1980er Jahre wächst die Einsicht, dass sich das Geschlecht ebenso wie Alter, Herkunft oder Lebensumstände auf die Gesundheit auswirkt und bei der Diagnose, Behandlung und Prävention von Krankheiten unbedingt beachtet werden muss. Frauen und Männer haben unterschiedliche Hormonhaushalte und Stoffwechsel. All das hat direkte Auswirkungen auf Erkrankungen und daher auch auf die Beantwortung von Fragen wie z.B.: Warum erkranken nichtrauchende Frauen häufiger an Lungenkrebs als nichtrauchende Männer? Warum leiden mehr Frauen als Männer an Multipler Sklerose oder an einer Alzheimer-Demenz? Woran liegt es, dass mehr Frauen als Männer im Alter mit einer Herzschwäche zu kämpfen haben? Die Gender-Medizin befasst sich mit diesen Unterschieden, die nicht nur biologische Ursachen haben. Auch soziale Faktoren spielen eine Rolle. 

Bei Frauen endet ein Herzinfarkt öfter tödlich als bei Männern
Trotz Beschwerden gehen Frauen später zum Arzt oder in die Notaufnahme. Dort erhalten sie aber auch später als Männer die notwendige Therapie, die das verschlossene Herzgefäß wieder öffnet. Für 28% der Frauen und 20% der Männer endet ein Herzinfarkt tödlich. Womöglich sind daran die unterschiedlichen Symptome beteiligt, die die Betroffenen erleben. Herz und Blutgefäße altern bei Frauen anders als bei Männern. 
Drei von vier Multiple-Sklerose-Kranken sind Frauen
Frauen sind allgemein anfälliger für Autoimmunerkrankungen, zu denen neben MS z.B. auch Rheuma oder die Schilddrüsenentzündung Hashimoto zählen. Auf Impfungen oder Infektionen reagieren Frauen in der Regel stärker als Männer, z.B. mit höheren Antikörperspiegeln. Das weibliche Hormon Östrogen hat einen fördernden, das männliche Testosteron dagegen einen eher dämpfenden Einfluss auf die Körperabwehr. 
Lungenkrebs bei Nichtrauchenden: Frauen häufiger betroffen
Hauptursache für Lungenkrebs ist das Rauchen. Da weltweit weniger Menschen rauchen, sinkt auch die Häufigkeit von Lungenkrebs. Bei Nichtrauchern allerdings ist die Lungenkrebsrate in den letzten Jahren gestiegen. Warum sind Frauen häufiger betroffen? Fachleute diskutieren eine Kombination zwischen der Belastung durch Umweltgifte, einer genetischen Veranlagung und der Wechselwirkung mit körpereigenen Hormonen. Da Frauen im Durchschnitt älter werden, sind sie längere Zeit potenziell schädlichen Stoffen ausgesetzt. Das Passivrauchen zählt zu diesen schädlichen Einflüssen. 
Alzheimer-Demenz: bei Frauen spät erkannt
Bei dieser Krankheit lagern sich die Eiweiße Beta-Amyloid und Tau nach und nach im Hirngewebe ab. Nervenzellen sterben, die typischen Demenz-Symptome treten auf. Zwei von drei Erkrankten sind Frauen. Hier hat die Wissenschaft zahlreiche mögliche Ursachen parat. Zum einen das höhere Lebensalter. Bestimmte chronische Erkrankungen steigern das Risiko ebenfalls. Dazu zählen neben Diabetes und Herz-Kreislauf-Erkrankungen auch Depressionen und Störungen der Schilddrüsenfunktion. Die Beobachtungen, dass eine Entfernung der Eierstöcke oder eine frühe Menopause das Risiko steigern, sind Stützpfeiler für die sogenannte „Östrogen-Hypothese“. Danach schützt das Hormon das weibliche Gehirn. Ist die Demenz erst einmal erkannt, schreitet sie bei Frauen in der Regel schneller voran als bei Männern. Das kann auch daran liegen, dass die Demenz bei Frauen erst später erkannt wird. Frauen schneiden bei den Wortfindungstests, die ein Teil der Diagnosefindung sind, meist besser ab als Männer. Die Frauen sind eigentlich schon erkrankt, die Demenz wird nur später auffällig.  
Immer mehr Krebsdiagnosen bei unter 50-Jährigen 

(Ihre vorsorge.de vom 08.09.2023)

In den drei Jahrzehnten seit 1990 ist die Zahl der Krebsdiagnosen bei unter 50-Jährigen weltweit um fast 80 Prozent gestiegen. Insgesamt starben 2019 mehr als eine Million Menschen unter 50 Jahren an Krebs. Die meisten Todesfälle waren bei Brust-, Luftröhren-, Lungen-, Darm- und Magenkrebs zu beklagen, wobei die Todesfälle bei Nieren- und Eierstockkrebs am stärksten zunahmen. Geografisch zeigten sich die höchsten Raten an Krebserkrankungen in Nordamerika, Australasien und Westeuropa, doch auch in Ländern mit niedrigem bis mittlerem Einkommen stiegen die Fallzahlen und das vor allem bei Frauen. Ein Vergleich mit der Situation in Deutschland ist schwierig, da bundesweite Zahlen erst ab dem Jahr 1999 verfügbar sind. Während der letzten 20 Jahre ist hier bei den unter 50-Jährigen insgesamt über alle Krebsentitäten keine Zunahme feststellbar. Für einzelne Krebsarten, darunter Haut-, Brust-, Prostata- und Schilddrüsenkrebs, sei ein vermehrtes Fallaufkommen in der Altersgruppe zwischen 15 und 49 Jahren sichtbar. Als Grund dafür wird u.a. die vermehrte Diagnostik diskutiert. Vor allem aber spielten neben genetischen Faktoren eine ungesunde Ernährung, Alkohol- und Tabakkonsum, Bewegungsmangel, Übergewicht und hoher Blutzucker eine Rolle. Mediziner prognostizieren, dass die Zahl der neuen Krebsfälle und der damit verbundenen Todesfälle bei den unter 50-Jährigen bis 2030 weltweit um weitere 31 (Diagnosen) bzw. 20 Prozent (Todesfälle) steigen werde, wobei die über 40-Jährigen am meisten gefährdet seien. 
Parken mit dem blauen bzw. orangenen Parkausweis 

Wo darf man mit dem blauen Parkausweis in Deutschland parken?
· Auf ausgewiesenen Behindertenparkplätzen. Diese sind mit einem Schild mit einem Rollstuhlfahrersymbol gekennzeichnet. 

· Im eingeschränkten Halteverbot darf bis zu 3 Stunden geparkt werden. Zusätzlich zum Behindertenparkausweis auch noch eine Parkscheibe gut sichtbar hinter die Windschutzscheibe legen.

· Auf Parkplätzen mit Parkuhren und Parkscheinautomaten darf ohne Gebühr und zeitliche Begrenzung geparkt werden. 

· Auf Bewohnerparkplätzen bis zu 3 Stunden.

· In ausgewiesenen verkehrsberuhigten Bereichen darf auch außerhalb der markierten Parkplätze geparkt werden. Der übrige Verkehr darf dabei nicht unverhältnismäßig beeinträchtigt werden. 

· Es darf in Fußgängerzonen, in denen Be- und Entladen werden darf, während der Ladenzeiten geparkt werden. 

· Es darf über die zugelassene Zeit hinaus an Stellen geparkt werden, die durch die Zeichen „Parkplatz Anfang“ und „Parken Ende“ gekennzeichnet sind. 

· Die zugelassene Parkdauer darf ebenfalls im Bereich eines Zonenhalteverbots, in dem das Parken erlaubt ist, überschritten werden. 

· In bestimmten Halteverbotsstrecken darf längere Zeit geparkt werden. 

Was ist der Unterschied zwischen dem blauen und dem orangenen Parkausweis?
· Der blaue Parkausweis gilt europaweit, der orangene nur in Deutschland.
· Mit dem organenen Parkausweis darf man nicht auf Behindertenparkplätzen parken, sondern nur Parkerleichterungen in Anspruch nehmen.

· Für den blauen Behindertenausweis gelten andere Voraussetzungen als für den organenen. 
Voraussetzungen für den blauen Parkausweis: 
· Schwerbehindertenausweis mit Merkzeichen „aG“ (außergewöhnlich gehbehinderte) oder BI (blind).
· Beidseitig fehlende Gliedmaßen oder vergleichbare Einschränkungen. 

Voraussetzungen für den orangenen Parkausweis:
· Schwerbehindertenausweis mit Merkzeichen „G“ (Gehbehinderung) und „B“ (Begleitperson) und einem GdB (Grad der Behinderung) von mindestens 80 allein für Funktionsstörungen an den unteren Gliedmaßen (und der Lendenwirbelsäule, soweit sich diese auf das Gehvermögen auswirken). 

· Schwerbehindertenausweis mit Merkzeichen „G“ und „B“ und einem GdB von mindestens 70 allein für Funktionsstörungen an den unter Gliedmaßen (und der Lendenwirbelsäule, soweit sich diese auf das Gehvermögen auswirken) und gleichzeitig einem GdB von mindestens 50 für Funktionsstörungen des Herzens oder der Atmungsorgane. 
· Schwerbehindertenausweis mit mindestens GdB 60 bei Personen die an Morbus Crohn oder Colitis ulcerosa erkrankt sind. 

· Schwerbehindertenausweis mit mindestens GdB 70 bei Personen mit künstlichem Darmausgang und zugleich künstlicher Harnableitung. 
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Ist mindestens eine dieser Bedingungen erfüllt, wird das Straßenverkehrsamt ein Amtshilfeersuchen beim zuständigen Versorgungsamt stellen, um die Merkmale zu verifizieren – eine Prüfung durch das Versorgungsamt wird hierdurch NICHT ausgelöst. Ist seit dem 1. Oktober 2001 eine Erst- oder Neufeststellung durch das Versorgungsamt erfolgt, erhalten Menschen mit Behinderungen bei Erfüllen dieser Kriterien automatisch eine Zusatzbescheinigung zur Gleichstellung zur Vorlage bei der Straßenverkehrsbehörde. 
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Behindertengerechter Gartenumbau nicht von der Steuer absetzbar 
(Ihre Vorsorge.de vom 24.02.2023)
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Der behindertengerechte Umbau des eigenen Gartens zu Freizeitzwecken kann nicht als außergewöhnliche Belastung von der Steuer abgesetzt werden. Anders als z.B. der behindertengerechte Umbau der eigenen Wohnung sei der Umbau des Gartens nicht zwangsläufig, sondern nur eine Folge des frei gewählten Freizeitverhaltens, befanden die Richter. Daher sei der Umbau nicht abzugsfähig. Im konkreten Fall hatte ein Ehepaar den eigenen Garten umbauen lassen, um der durch eine Krankheit auf den Rollstuhl angewiesenen Frau die Bewirtschaftung zu ermöglichen. Dafür wurde eine gepflasterte Fläche ausgebaut und Hochbeete angelegt. Insgesamt 6099 Euro wollten die Kläger daher als außergewöhnliche Belastung von der Steuer absetzen. Finanzamt, Finanzgericht Münster sowie Bundesfinanzhof wiesen das allerdings zurück. Immerhin die Lohnkosten für die Baumaßnahme (rund 3.000 Euro) können die Eheleute steuerlich geltend machen. Diese fallen unter die Regelung für die Steuerermäßigung von Handwerkerleistungen.  
(Bundesfinanzhof München Az.: VI R 25/20)
Arbeitgeber darf Assistenzhund am Arbeitsplatz verbieten
(ihre vorsorge.de vom 16.03.2023)
Arbeitgeber dürfen entscheiden, ob Hunde mit zur Arbeit gebracht werden können. Das gilt auch für Assistenzhunde, wenn andere Mitarbeiter*innen sich von diesen bedroht fühlen. Normalerweise dürfen Beschäftigte mit Behinderung ihren Assistenzhund zur Arbeit mitbringen. Doch was Kollegen davon halten, spielt durchaus eine Rolle. Im konkreten Fall hatte eine Angestellte, die unter einer posttraumatischen Belastungsstörung leidet, geklagt, weil der Arbeitgeber ihr das Mitbringen ihres Assistenzhundes untersagte. Dieser sei gefährlich und habe „die betrieblichen Abläufe nachhaltig gestört“, so der Arbeitgeber. Zudem stellte der Arbeitgeber die Assistenzhundeeigenschaft des Tieres infrage. Das Gericht gab dem Arbeitgeber recht und lehnte die Klage der Frau ab. Der Grund: Bei der Beurteilung des Tieres komme es nicht darauf an, ob der Hund objektiv gefährlich sei, so das Gericht. Entscheidend sei, dass Kolleg*innen den Hund als bedrohlich empfinden und Arbeitsabläufe beeinträchtigt würden. Selbst wenn man unterstelle, dass der Hund ein Assistenzhund sei, den die Arbeitnehmerin wegen ihrer psychischen Erkrankung benötige, habe sie kein Recht, den konkreten Hund mit zur Arbeit zu bringen. Es liege in der Verantwortung des Arbeitnehmers, die anderen Mitarbeitenden und die Betriebsabläufe nicht zu stören. 
(Landesarbeitsgericht Mainz Az.:2 Sa 490/21)
Wunschrecht und Mehrkosten in der medizinischen Rehabilitation der gesetzlichen Krankenversicherung 
(forum Rehabilitations- und Teilhaberecht vom 28.09.2022)
Das Sozialgericht Oldenburg hatte zu entscheiden, ob der Kläger die Mehrkosten einer Leistung zur medizinischen Rehabilitation in einer von ihm gewünschten Rehabilitationseinrichtung zahlen muss oder ob sie von der Krankenkasse zu übernehmen sind. Als beim Kläger eine Hüft-Total-Endoprothese-Operation (Hüft-TEP-OP) durchgeführt wurde, wollte er eine Anschlussrehabilitationsmaßnahme in einer Rehaklinik durchführen, in der bereits seine Frau nach einer Hüft-TOP-OP behandelt wurde. Die Rehaklinik ist 17,5 km von seinem Wohnort entfernt. Die beklagte Krankenkasse erlies daraufhin einen Bescheid über die Kostenbeteiligung in Höhe von 101 Euro täglich. Vom Kläger seien Mehrkosten in Höhe von 30,43 Euro pro Tag zu tragen, da eine 170 km entfernte Klinik in gleicher Weise geeignet sei, die medizinisch notwendige Behandlung des Klägers durchzuführen. Der Kläger berief sich bei der Klage auf die fehlende und nicht im Widerspruchsverfahren nachholbare Ermessensausübung der Beklagten, den kürzeren Transportweg, die Wohnortnähe, die besondere medizinische Eignung der von ihm ausgewählten Einrichtung. Das SG Oldenburg gab der Anfechtungs- und Verpflichtungsklage gegen die Krankenkasse wegen eines Mehrkostenbescheides statt. Es erklärte den Bescheid über die höheren Kosten einer stationären Anschlussrehabilitation wegen unterlassener Ermessungsausübung für rechtswidrig und verurteilte die Beklagte, unter Beachtung der Rechtsauffassung des Gerichts neu zu bescheiden. Nach § 40 Abs. 2 S. 4 SGB V haben Versicherte, die eine zertifizierte stationäre Rehabilitationseinrichtung in Anspruch nehmen, die Mehrkosten nur insoweit zu tragen, als diese nicht im Hinblick auf die Beachtung des Wunsch- und Wahlrechts nach § 8 SGB IX angemessen sind. Wirtschaftlichkeitspunkte seien dabei nicht zwingend vorrangig. 
(SG Oldenburg Az.: S 63 KR 261/20)
Hilfsmittel für Menschen mit Behinderung nicht von der Stange
(aerzteblatt.de vom 10.10.2022)
Bei der Hilfsmittelversorgung von Menschen mit Behinderung müssen die Krankenkassen die Wünsche und gesundheitlichen Möglichkeiten der Betroffenen berücksichtigen. Danach dürfen Kassen einem Querschnittsgelähmten nicht einen Elektrorollstuhl aufzwingen, wenn dieser für seinen handbetriebenen Rollstuhl nur eine elektrische Unterstützung wünscht und benötigt. Der 49-jährige Kläger will trotz seiner Querschnittslähmung und weiterer Krankheiten möglichst fit bleiben. Bislang hatte er einen normalen handbetriebenen Aktivrollstuhl und ein Handbike, ein mit Handkurbel betriebenes Zuggerät. Als dann doch die Kräfte nachließen und Beschwerden in der Schulter auftraten, beantragte er ein solches Zuggerät mit elektrischer Unterstützung. Das war der Krankenkasse zu teuer. Seine „Basismobilität“ könne auch mit einem normalen Elektrorollstuhl gesichert werden, welcher nur rund die Hälfte kosten würde. Der 49-Jährige lehnte dies ab. Für ihn würde eine rein passive Fortbewegung nicht infrage kommen. Selbst der Medizinische Dienst der Krankenkassen habe dies als „massive persönliche Zumutung“ bewertet. Das Gericht gab dem Kläger Recht. Er benötige für den Nahbereich nur eine elektrische Unterstützung. Die Krankenkasse dürfe ihn dann nicht gegen seinen Willen auf einen rein passiven Elektrorollstuhl verweisen. 
(LSG Celle Az.: L 16 KR 421/21)

Vorsorgebevollmächtigter muss nicht selbst betreuen 
(ihre vorsorge.de vom 02.01.2023)
Ein Vorsorgebevollmächtigter ist zu rechtlichen Vertretung eines Vollmachtgebers verpflichtet, nicht aber zur persönlichen Betreuung. Zumindest nicht, sofern in der Vollmacht keine expliziten Regelungen enthalten sind. Das bedeutet, dass Bevollmächtigte die notwendigen Hilfen nicht selber leisten, sondern nur besorgen. Es ist nicht ihre Aufgabe, den Vollmachtgeber zu pflegen oder im Alltag persönlich zu assistieren. Sie sind allerdings zu regelmäßigem persönlichen Kontakt verpflichtet. Die Auswahl des Bevollmächtigten obliegt allein dem Vollmachtgeber. Die Entscheidung kann nur angefochten werden, wenn dieser seine Vollmacht nicht zu Wohl des Vollmachtgebers ausüben kann oder will. 
(Bundesgerichtshof Az.: XII ZB 2012/22)
Bundessozialgericht: Hohe Hürden für Cannabis auf Kassenrezept 
(kobinet NACHRICHTEN vom 31.11.2022)
Krankenkassen dürfen bei Vorliegen schwerer Erkrankungen die Verordnung von Cannabis zur Krankenbehandlung nur genehmigen, wenn der behandelnde Arzt hierfür eine besonders sorgfältige und umfassende Einschätzung abgegeben hat. Sind die hohen Anforderungen an diese Einschätzung erfüllt, darf die Krankenkasse das Ergebnis der ärztlichen Abwägung nur darauf hin überprüfen, ob dieses völlig unplausibel ist. Das hat der 1. Senat des Bundessozialgerichts entschieden. Der Senat hat in seinen vier Urteilen präzisiert, wann im Einzelnen eine schwerwiegende Erkrankung als Voraussetzung einer Cannabistherapie anzunehmen ist. Cannabis darf auch verordnet werden, wenn noch Standardtherapien zur Verfügung stehen. Hierfür muss der behandelnde Arzt aber den Krankheitszustand umfassend dokumentieren, Therapiealternativen analysieren und die Erfolgschancen und Risiken der Therapien sorgfältig abwägen. Ob eine Suchtmittelabhängigkeit der Verordnung von Cannabis entgegenstehe, habe der Arzt im Einzelfall ebenfalls sorgfältig abzuwägen. 
BGH stärkt Rechte von reisenden Personen mit eingeschränkter Mobilität 
(BAG SELBSTHILFE, E-Mail vom 19.07.2023)
Ein ausführendes Luftfahrtunternehmen ist für eine große Ankunftsverspätung verantwortlich, wenn es einem Fluggast unter Verstoß gegen Artikel 11 Abs. 1 FluggastrechtVO die Möglichkeit genommen hat, einen direkten Anschlussflug rechtzeitig zu erreichen. Auf die Frage, ob ein spezieller Rollstuhlservice für den Transfer gebucht und verspätet erbracht wurde, kommt es bei einem Verstoß des Unternehmens gegen Art. 11 Abs. 1 der FluggastrechteVO nicht an. 
Im vorliegenden Fall hatte ein Ehepaar (Kläger) einen gebuchten Anschlussflug von Budapest nach St. Petersburg verpasst, weil der Kläger als Rollstuhlfahrer nach der Landung des Flugzeugs in Budapest zusammen mit seiner Frau als Begleitperson das Flugzeug als letzte Passagiere verlassen durften. Das Ehepaar bemühte sich dann selbst um einen Ersatzflug und erreichte St. Petersburg knapp 10 Stunden später als ursprünglich geplant. Die Kosten für die neu gekauften Tickets (je 227,27 EUR) wurden den Klägern zwar in der Berufungsinstanz zugesprochen, allerdings wurde der zusätzlich geltend gemachte Anspruch auf Ausgleichszahlung in Höhe von insgesamt 800 EUR in der Berufungsinstanz abgewiesen. Daraufhin sind die Kläger in Revision gegangen und der BGH hat dem geltend gemachten Ausgleichsanspruch mit folgender Begründung stattgegeben: 
· Die Kläger sind mit einer Verspätung von mehr als 3 Stunden am Endziel gelandet und diese Verspätung hat das beklagte Flugunternehmen auch zu vertreten. Laut Art. 11 Abs. 1 der FluggastrechteVO ist Personen mit eingeschränkter Mobilität und deren Begleitperson bei der Beförderung der Vorrang einzuräumen. Konkret heißt das, dass mobilitätseingeschränkten Fluggästen und deren Begleitpersonen muss ermöglicht werden, vor anderen Passagieren in das Flugzeug einzusteigen und es für das Erreichen eines Anschlussfluges vor diesen wieder zu verlassen. 
· Auf die Frage, ob ein spezieller Rollstuhlservice für den Transfer gebucht und verspätet erbracht wurde, kommt es bei dieser Sachlage nach Ansicht des BGH nicht an. 
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Mehrbedarf bei Wohnungsgröße für Menschen mit Behinderung
(EU-Schwerbehinderung vom 18.08.2022)
Für Menschen mit Behinderung mit Merkzeichen „G“ oder „aG“ die auf einen Rollstuhl angewiesen sind und einen Grad der Behinderung (GdB) von mindestens 50 haben, sowie bei Menschen mit einer Sehbehinderung und Blinde kann ein zusätzlicher Wohnraum von bis zu 15 m2 bewilligt werden. Der Mehrbedarf wird nur bewilligt, wenn ein Mehrbedarf an Wohnraum besteht, etwa durch einen Rollstuhl, insbesondere ein Elektrorollstuhl der breiter ist und mehr Raum benötigt, um sich durch die Wohnung bewegen zu können. Zudem können Menschen mit Behinderung, die ein Einkommen haben, beim Wohngeld einen zusätzlichen Freibetrag erhalten. Dabei kann ein Freibetrag von 1.800 Euro geltend gemacht werden, bei einem GdB von 50, bei Pflegebedürftigkeit und gleichzeitiger häuslicher oder teilstationärer Pflege oder Kurzzeitpflege. (Wohngeldgesetz, Paragraf 17). 
Startschuss für die Digitale Rentenübersicht gefallen
(ihre vorsorge.de vom 20.12.2022)
Mit einem Knopfdruck hat die Zentrale Stelle für die Digitale Rentenübersicht (ZfDR) bei der Deutschen Rentenversicherung Bund den Datenaustausch für die Digitale Rentenübersicht gestartet. Bürger*innen werden im Online-Portal der Digitalen Rentenübersicht ab Sommer 2023 Informationen über ihre individuellen Ansprüche aus gesetzlicher, betrieblicher und privater Alterssicherung digital abrufen können. Künftig können so Altersvorsorgeansprüche aus verschiedenen Systemen übersichtlich und zentral gebündelt eingesehen werden. Die Nutzung des Portals wird für die Bürger*innen freiwillig, kostenfrei und einfach über das Internet möglich sein. Die Deutsche Rentenversicherung Bund bewertet die Einführung der Digitalen Rentenübersicht positiv. Damit kann der Informationsstand der Bürger*innen über ihre individuelle Altersvorsorge verbessert werden. Seit der Einführung der Renteninformation in der gesetzlichen Rentenversicherung hat die Deutsche Rentenversicherung Bund sich immer wieder für deren Weiterentwicklung zu einem Gesamtüberblick über die individuellen Anwartschaften in allen Säulen der Alterssicherung eingesetzt und intensiv an ihrer Entwicklung mitgewirkt. Die Digitale Rentenübersicht stellt eine sinnvolle Ergänzung der bereits existierenden Renteninformation der gesetzlichen Rentenversicherung dar. 
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Verpflichtender Beratungseinsatz für Pflegegeldempfänger
Was ist ein Beratungseinsatz bei häuslicher Pflege?

Manchmal wird die Pflege eines Angehörigen etwas unterschätzt. Zum einen ist einiges Wissen in Bezug auf Pflegetechniken notwendig, zum anderen müssen die Pflegepersonen über Möglichkeiten der Entlastung, wie z.B. Verhinderungspflege, informiert werden. Deshalb ist vom Staat eine entsprechende Beratung bei Pflegebedürftigkeit vorgesehen. Der Beratungseinsatz (auch Beratungsbesuch genannt) ist eine verpflichtende Beratung für pflegende Angehörige. Es soll damit sichergestellt werden, dass die Pflegenden mit der Pflege nicht überfordert sind, dass ihnen Hilfestellungen aufgezeigt werden und ein Ansprechpartner bei Fragen vorhanden ist. 
Wer muss einen Beratungseinsatz in Anspruch nehmen?
Den Beratungseinsatz in der häuslichen Pflege nach § 37 SGB XI Absatz 3 müssen pflegebedürftige Menschen mit einem Pflegegrad 2 bis 5 abrufen, wenn sie NUR Pflegegeld beziehen. Dann ist der Beratungseinsatz verpflichtend. Pflegebedürftige, die Kombipflege oder nur Pflegesachleistungen in Anspruch nehmen, müssen keinen Beratungseinsatz in Anspruch nehmen. 

Wer führt den Beratungsbesuch durch?

Die Beratung in der eigenen Häuslichkeit wird durch anerkannte Beratungsstellen und zugelassenen Pflegeeinrichtungen, wie z.B. einem ambulanten Pflegedienst, durchgeführt. Aber auch anerkannte Pflegekräften können den Besuch durchführen. Es macht Sinn, immer den gleichen Dienstleister zu beauftragen. Die Berater kennen dann bereits die häusliche Pflegesituation. Der Pflegebedürftige oder die Pflegeperson kann selbst bestimmen, wer das Beratungsgespräch ausführen soll. Niemand ist daher für die Pflegeberatung an einen bestimmten Anbieter oder eine bestimmte Beratungsstelle gebunden. 
Wie oft muss der Beratungsbesuch abgerufen werden?

Pflegegrad 2 und 3:

1 x pro Halbjahr 
Pflegegrad 4 und 5:

1 x pro Vierteljahr 

Bundesregierung will Vereinbarkeit von Pflege und Beruf stärken 
(EU-Schwerbehinderung Deutscher Bundestag vom 04.10.2022)
Die Bundesregierung hat einen Entwurf eines Gesetzes zur weiteren Umsetzung der EU-Richtlinie 2019/1158 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Juni 2019 zur Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben für Eltern und pflegenden Angehörigen vorgelegt. Zur Umsetzung der Richtlinie werden im Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz, im Pflegezeitgesetz und im Familienpflegezeitgesetz sowie im Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz verschiedene Änderungen vorgenommen: Arbeitgeber, die den Wunsch eines Elternteils, die Arbeitszeit in der Elternzeit zu verringern oder zu verteilen, nicht entsprechen, werden verpflichtet, ihre Entscheidung zu begründen. Arbeitgeber in Kleinbetrieben werden verpflichtet, Beschäftigten, die den Abschluss einer Vereinbarung über eine Freistellung nach dem Pflegezeitgesetz oder dem Familienpflegezeitgesetz beantragen, innerhalb einer Frist von vier Wochen ab Zugang des Antrages zu antworten. Die Beschäftigten können die Freistellung vorzeitig beenden, wenn die oder der nahe Angehörige nicht mehr pflegebedürftig oder die häusliche Pflege der oder des nahen Angehörigen unmöglich oder unzumutbar ist. Außerdem soll ein Kündigungsschutz für die Dauer der vereinbarten Freistellung eingeführt werden. 
Zuschuss für wohnumfeldverbessernde Maßnahmen für pflegebedürftige Menschen 
Pflegebedürftige Menschen mit einem Pflegegrad 1 bis 5 erhalten pro Umbaumaßnahme bis zu 4.000 Euro Zuschuss für wohnumfeldverbessernde Maßnahmen. Als Umbaumaßnahmen zählen zum Beispiel: 
· Einbau eines Treppenliftes

· Umbau einer Badewanne zu einer Dusche 

· Einbau einer Badewannentür in die bestehende Badewanne

· Verbreiterungen von Türen und Abbau von Schwellen uvm.
· Wenn aufgrund der Krebserkrankung die Wohnung barrierearm umgebaut werden muss, können Sie auch hierzu diverse Fördermittel und Zuschüsse beantragen. 

· Ist die finanzielle Belastung durch die Erkrankung nicht zu bewältigen, ist zu prüfen, ob Sie vom Sozialamt Unterstützung erhalten. 

· Eine langwierige Krebserkrankung kann auf Dauer viele Kosten verursachen, auch wenn einiges über die Krankenkassen finanziert wird. Deshalb hat die Deutsche Krebshilfe einen Härtefond eingerichtet und unterstützt finanzschwache, an Krebs erkrankte Menschen, mit einer Zuwendung in Höhe von 410 Euro bis max. 800 Euro. Alle Voraussetzungen dazu können Sie in dem PDF-Merkblatt der Deutschen Krebshilfe zum Thema Härtefond nachlesen. 

· Wer im Rollstuhl sitzt und keine Treppen mehr gehen kann, hat Probleme damit, öffentliche Toiletten zu benutzen, da sie nicht rollstuhlgerecht bzw. behindertengerecht sind. Um Menschen mit einer entsprechenden Behinderung Zugang zu sauberen und behindertengerechten Toiletten gewähren zu können, wurde der Euroschlüssel eingeführt. Dieser passt bei vielen öffentlichen Toiletten an Autobahnraststätten, öffentlichen Gebäuden, Kaufhäusern, Bahnhöfen usw. 
Fazit: Mit einer Krebserkrankung sollten Sie unbedingt einen Schwerbehindertenausweis beantragen. Sie werden in der Regel allein aufgrund der Geschwulsterkrankung einen Grad der Behinderung (GdB) von 50 erhalten. Doch dieser GdB muss nicht von Dauer sein. Wenn Sie in der glücklichen Lage sind, dass die Krebsbehandlung so erfolgreich war, dass Sie nach der Heilungsbewährungsfrist symptomfrei bzw. rückfallfrei sind, gilt die Erkrankung nach § 48 SGB X als überwunden wenn keine unmittelbare Lebensbedrohung mehr besteht. Damit kann Ihnen der GdB entweder gekürzt oder auch ganz gestrichen werden. Bei Verschlechterung Ihres Zustandes kann jedoch auch der GdB nach oben angepasst werden. Eine Pflicht zur Beantragung eines Schwerbehindertenausweises besteht jedoch nicht. Es kann Sie niemand zwingen, diesen Antrag zu stellen, egal welche Erkrankung oder Beeinträchtigung Sie haben. Es ist jedoch so, dass Sie gewisse Vorteile mit dem Schwerbehindertenausweis haben und diese auch nur einfordern können, wenn Sie im Besitz eines Behindertenausweises sind. 
Notstand Pflege – Pflege in Deutschland nicht mehr sichergestellt?
(EU-Schwerbehinderung vom 18.02.2023)
Mittlerweile umfasst der Fachkräftemangel viele Bereiche. Problematisch wird es dabei allerdings, wenn es zum Personalmangel in besonders systemkritischen Berufen kommt, wie bei Rettungskräften, aber auch im allgemeinen Gesundheitswesen. Besonders problematisch ist der ambulante Pflegebereich. Etwa 80 Prozent aller pflegebedürftigen Menschen werden im häuslichen Bereich gepflegt, meist durch Freunde oder Angehörige. Davon nutzen 50 Prozent der pflegenden Angehörigen zusätzlich einen Pflegedienst. Der Einsatz von Pflegediensten dient dabei vielen Angehörigen nicht nur zur Entlastung. Nicht selten dient er auch zur Existenzsicherung, also zur Ausübung einer Erwerbstätigkeit. Mittlerweile suchen jedoch pflegende Angehörige vergebens einen Pflegedienst. Noch kritischer wird es, wenn der Pflegedienst plötzlich den Vertrag kündigt, weil Personalmangel vorliegt oder weil es Diskrepanzen zwischen den Pflegenden und dem Pflegedienst gibt. Wird dann kein neuer Pflegedienst gefunden, stehen die Angehörigen oft vor einem fast unlösbaren Problem. Pflege zu Hause heißt oft, dass pflegebedürftige Menschen im Rahmen ihrer Möglichkeiten, noch ein gewisses selbstständiges Leben führen können. Ein Recht, was sich in der UN-Behindertenrechtskonvention wiederfindet. Die Pflegebedürftigkeit bedeutet meist, dass auch nach der Definition in der UN-Behindertenrechtskonvention, eine Behinderung vorliegt. Der Bundesregierung ist die Gesamtproblematik bekannt, sie möchte etwas daran ändern.  
Pflege im Heim immer teurer, Zuzahlungen nochmals gestiegen
(aerzteblatt.de vom 18.Juli 2023)
Wie eine Auswertung des Verbands der Ersatzkassen zeigt, stiegen die Zahlungen aus eigener Tasche für Pflegebedürftige und ihre Familien nochmals deutlich. Im ersten Jahr im Heim waren demnach im bundesweiten Schnitt 2.548 Euro pro Monat fällig. Das sind 348 Euro mehr als Mitte 2022. Die Belastungen wachsen damit trotz der inzwischen eingeführten Entlastungszuschläge weiter. Dabei schlagen u.a. höhere Löhne für dringend benötigte Pflegekräfte durch. Seit September 2022 müssen alle Einrichtungen Pflegekräfte nach Tarifvertrag oder ähnlich bezahlen, um mit den Pflegekassen abrechnen zu können. Aber auch Kosten der Unterkunft, Essen und Trinken gingen nach oben. In den Summen ist zum einen ein Eigenanteil für die reine Pflege und Betreuung enthalten. Für Heimbewohner kommen dann noch Kosten für Unterkunft, Verpflegung und Investitionen in den Einrichtungen hinzu. Ohne die Entlastungszuschläge wären es im Schnitt für alle nun 2.610 Euro pro Monat als gesamte Zahlung. Allein der Eigenanteil für die reine Pflege stieg binnen zwölf Monaten um 281 Euro auf durchschnittlich 1.245 Euro pro Monat. Als Kostenbremse gibt es seit 2022 neben den Zahlungen der Pflegekasse einen Zuschlag, der mit längerer Aufenthaltsdauer steigt. Um weitere Mehrbelastungen gegenzusteuern, hat der Bundestag eine Pflegereform beschlossen. Nach dem Gesetz von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach werden die Entlastungszuschläge zum 1. Januar 2024 erhöht. Den Eigenanteil für die reine Pflege soll das im ersten Jahr im Heim um 15 statt bisher fünf Prozent drücken, im zweiten Jahr um 30  statt 25 Prozent, im dritten um 50 statt 45 Prozent, ab dem vierten Jahr um 75 statt 70 Prozent. 

Kostenloser monatlicher Zuschuss für Pflegebedürftige 
(EU-Schwerbehinderung vom 07.09.2023)
Jedem Pflegebedürftigen steht monatlich ein kostenloses Pflegepaket, mit Pflegehilfsmitteln, welche zum Verbrauch benötigt werden, in Hohe von 40 Euro zu. Viele Pflegebedürftige mit Pflegegrad 1 bis 5 bezahlen diese selbst, weil sie nicht wissen, dass sie nach § 40 Abs. 2 SGB XI) einen gesetzlichen Anspruch auf kostenlose Pflegehilfsmittel haben. Die 40 Euro können vollständig für den Erwerb von Pflegehilfsmitteln verwendet werden, ohne dass eine zusätzliche Zuzahlung erforderlich ist. Der Zuschuss wird von der Pflegekasse gewährt und ist unabhängig von anderen Leistungen wie Pflegegeld oder ambulanten Pflegediensten. Die zu pflegende Person muss mindestens Pflegegrad 1 haben und in der häuslichen Umgebung gepflegt werden. 
Mitgliedsverbände der Landesarbeitsgemeinschaft
Selbsthilfe Brandenburg e.V.
	FSH Frauenselbsthilfe Krebs

Landesverband Berlin/Brandenburg e. V.
Uta Büchner
Freigraben 20
14806 Bad Belzig
Tel.: 033841 35147
Fax: 033841 38315

	Blinden-und-Sehbehinderten-Verband 

Landesverband Brandenburg e. V. 

Bodo Rinas
Straße der Jugend 114

03046 Cottbus

Tel.: 0355 22549

Fax: 0355 7293974



	Deutsche Gesellschaft für

Muskelkranke e. V. 

Landesverband Brandenburg
Heinz Strüwing

Auguststraße 23
16303 Schwedt/Oder

Tel.: 03332 533464

	Landesverband der Gehörlosen

Brandenburg e. V.

Uwe Schönfeld

Sachsendorfer Straße 5
03051 Cottbus OT Groß-Gaglow
Tel.: 0355 7295890

Fax: 0355 22779

	Deutsche Parkinson Vereinigung

Bundesverband e. V.

Landesverband Brandenburg
Torsten Römer
Nöhringswinkel 7a
14959 Trebbin
Tel.: 033731 17652

	Lebenshilfe für Menschen mit geistiger 
Behinderung 

Landesverband Brandenburg e. V.

Susanne Meffert

Mahlsdorfer Straße 61

15366 Hönow

Tel.: 030 992895 – 0

Fax: 030 992895 - 50



	Deutscher Diabetiker Bund

Landesverband Brandenburg e. V.

Dr. Sigrid Henße
Schopenhauer Str. 37

14467 Potsdam

Tel.: 0331 9510588

Fax: 0331 9510590


	Landesverband Brandenburg für die

Rehabilitation der Aphasiker e. V.
Katrin Müller
Breite Str. 70

14929 Treuenbrietzen

Tel.: 033748 21558

Fax: 033748 21558

	Deutscher Schwerhörigenbund
Landesverband Brandenburg e. V.
c/o Hans-Joachim Dietrich 
Rudolf-Breitscheid-Str. 67
14482 Potsdam
Tel.: 0179 / 1 33 66 77
E-Mail: lvsb@schwerhoerigen-lvsb.de
	Bundesselbsthilfe

Verband Kleinwüchsiger Menschen e.V.

Landesverband Brandenburg/Berlin
Uwe Rung

Ernst-Thälmann-Str. 16

16767 Leegebruch

Tel.: 03304 250425
Fax: 03304 250425

	Bezirksverein der Kehlkopflosen

Cottbus e. V.
Jens Knöbig
Hauptstraße 67a
03246 Crinitz
Tel.: 035324 528

	Landesvertretung Selbsthilfe

Körperbehinderter Brandenburg (BSK)

Lutz Mikolaschek

Kolonistengärten 13

14943 Luckenwalde 

Tel.: 03371 61 41 88
Fax: 03371 61 92 999


	Landesverband für körper- und mehrfachbehinderte Menschen 

Berlin-Brandenburg e. V.

Kontaktstelle Brandenburg

Arnold Uschkoreit

Zum Stammfeld 25

14947 Nuthe-Urstromtal OT Gottow

Tel.: 03371 616886

Fax: 03371 616886


	Autismus Deutschland e. V.

Landesverband Brandenburg 

zur Förderung von Menschen 

mit Autismus

Martina Reinke

Fr.-Hegel-Straße 13

15230 Frankfurt/Oder

Tel.: 0335 40152777

Fax: 0335 40152777



	Deutsche Sarkoidose Vereinigung

gemeinnütziger Verein e. V.

Renate Braune
Rudolf-Diesel-Str. 11
40650 Meerbusch

	Landesarbeitsgemeinschaft der

Selbsthilfekontaktstellen

Brandenburg e. V.

Herman-Elflein-Str. 11
14467 Potsdam
Tel.: 0331 23 53 58 98


	Mukoviszidose 

Landesverband Berlin–Brandenburg 

e. V.

Sandra Jacobi
Rykestraße 25

10405 Berlin

Tel.: 030 20879987

Fax: 030 20886429

	Dachverband Freie Suchtselbsthilfe e.V.
Claudia Huhmann
Potsdamer Str. 62

14513 Teltow

Tel.: 03328 339777
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Ich möchte zusätzliche Informationen über die Landesarbeitsgemeinschaft / über die Mitgliedsverbände

Name, Vorname
................................................................

Straße, Haus-Nr.
................................................................

PLZ, Wohnort
................................................................

---------------------------------------------------------------------------------

N o t i z e n:
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	PLZ, Ort
	

	
	

	
	

	
	  Landesarbeitsgemeinschaft

	
	  Selbsthilfe Brandenburg e.V.

	
	  Handelsstraße 11

	
	  D-16303 Schwedt/Oder

	
	

	
	

	
	


---------------------------------------------------------------------------------[image: image1.png]


[image: image2.png]


[image: image3][image: image4][image: image5][image: image6.png]



� EMBED CDraw4  ���





Selbsthilfe Brandenburg 





� EMBED CorelPhotoPaint.Image.10  ���





Gesundheit





Wissenswertes





Recht und Gesetz 





Soziales





Pflege





X





X





PCK


GmbH





Zentrum





Teichmann-Straße


Aus Richtung


Angermünde


Dobberzin


Felchow


Flemsdorf


Flemsdorf








� EMBED CorelPhotoPaint.Image.10  ���





� EMBED MS_ClipArt_Gallery  ���





� EMBED MS_ClipArt_Gallery  ���








"Nichtbehindert zu sein, ist wahrlich kein 


Verdienst, sondern ein Geschenk, das 


jedem von uns jederzeit genommen 


werden kann."


Richard von Weizsäcker








Behinderte Menschen wollen kein Mitleid,


sondern fordern 


vielmehr gesellschaftliche Anerkennung.
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